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Die Wirtschaftskammer Österreich teilt zu dem im Betreff genannten Entwurf eines Bundesgeset
zes folgendes mit: 

Zu Z 2 (§ 27): 
Die Notwendigkeit einer Verlängerung der Frist für die Entscheidungspflicht nach Art 132 B-VG 
auf 9 Monate im Falle von Bürgerbeteiligungsverfahren scheint aus derzeitiger Sicht noch nicht 
erwiesen. Nach Ansicht der Wirtschaftskammer Österreich müßte daher abgewartet werden, ob 
die praktische Erfahrung mit dieser neuen Verfahrensart eine Verlängerung der Frist wirklich er
forderlich macht. Grundsätzlich wird dafür eingetreten, die 6-Monatsfrist generell beizubehalten. 

Es wird angeregt, eine Verpflichtung vorzusehen, die Parteien des Verfahrens von der Stellung 
eines Antrages auf Vorabentscheidung beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bzw 
eines Antrages an den VfGH gern Art 139, 139 a, 140 oder 140 a B-VG zu verständigen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

Leopold Maderthaner 

DVR 004J010 Mo' Nr.8400009303 

Mit freundlichen Grüßen 
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH t. 

Der C!5eneralsekretär: 
I 
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l 
Dr Günter Stummvoll 
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